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München, den 24. Januar 2018

Lebensrettender Platz: 
Die Rettungsgasse – schärfere Sanktionen bei Nichtbeachtung 

Die Rettungsgasse ist in aller Munde, kann
sie  doch  bei  schweren  Unfällen  lebens-
rettend sein. In der Praxis jedoch stellt sich
die  Bildung  einer  Rettungsgasse,  meist
durch  Gedankenlosigkeit  oder  Drängeln,
schwieriger dar als gedacht. Der drittgrößte
deutsche  Automobilclub  KRAFTFAHRER-
SCHUTZ e.V. (KS) mahnt die Autofahrer hier
einmal mehr zur Aufmerksamkeit.

Die  Rettungsgasse  wird  immer  zwischen  der
linken Fahrspur und ihrer anliegenden Spur ge-
bildet – sprich Autos und Lkws, die sich auf der
linken Spur befinden, fahren so dicht wie mög-
lich  an  den  linken  Fahrbahnrand.  Die  Fahr-
zeuge auf allen anderen Spuren drängen hin-
gegen nach rechts. Geregelt  ist die Rettungs-
gasse in § 11 Abs.  2 StVO. Dieser nochmals
präzisierte  Paragraph lautet  seit  dem 14.  De-
zember  2016:  „Sobald  Fahrzeuge  auf  Auto-

bahnen sowie auf  Außerortsstraßen mit  mindestens zwei Fahrstreifen für eine Richtung mit
Schrittgeschwindigkeit  fahren oder sich die Fahrzeuge im Stillstand befinden, müssen diese
Fahrzeuge für die Durchfahrt von Polizei- und Hilfsfahrzeugen zwischen dem äußersten linken
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und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen für eine Richtung eine freie Gasse
bilden.“  Damit hat der Gesetzgeber die bisherigen Begrifflichkeiten „stockender Verkehr“ und
„wo“ die Rettungsgasse gebildet werden muss nochmals präzisiert. Notwendig geworden war
diese  Neufassung,  nachdem die  Rettungsgasse  anlässlich  zahlreicher  Verkehrsunfälle  trotz
verstärkter  Aufrufe  auch  in  den  Medien  nur  unzureichend  beachtet  wurde.  So  gehen  ver-
lässliche Studien davon aus, dass ein um vier Minuten schnelleres Eintreffen der Rettungs-
kräfte die Überlebenschance um bis zu 40 Prozent erhöhen kann. 
Der  Automobilclub  KRAFTFAHRER-SCHUTZ  e.V.  (KS)  rät  den  Autofahrern  im  Sinne  der
Verkehrssicherheit  nochmals  mit  Nachdruck  zu  einem  verantwortungsvollen  Verhalten  und
damit zu einer wieder stärkeren Beachtung der Rettungsgasse. Überdies gibt der Automobilclub
zu bedenken, dass Autofahrer, die bei Schrittgeschwindigkeit oder Stillstand des Verkehrs die
Rettungsgasse nicht vorschriftsmäßig bilden, seit 19. Oktober 2017 mit deutlich verschärften
Sanktionsmöglichkeiten  rechnen  müssen.  Dabei  sind  in  der  Rechtsprechung  als  Schrittge-
schwindigkeit 7 bis 10 km/h anerkannt. Da jedoch im Gegensatz zu den analogen Tachometern
nur  die  digitalen  Geschwindigkeitsanzeiger  diesen  Bereich  anzeigen  können,  empfiehlt  der
Automobilclub hier zur Beurteilung die Geschwindigkeit  von zu Fuß Gehenden zugrunde zu
legen.

Die Sanktionsmöglichkeiten bei Nichtbeachtung der Rettungsgasse lauten im Einzelnen: 

1. Trotz stockenden Verkehrs keine Gasse gebildet:

➤ 200 Euro Geldbuße und 2 Punkte in Flensburg

2. Keine Gasse gebildet und Hilfsfahrzeuge behindert: 

➤ 240 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot

3. Keine Gasse gebildet und Dritte gefährdet: 

➤ 280 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot

4. Keine Gasse gebildet und es kam zum Unfall/Sachschaden: 

➤ 320 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot 
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……………………………………………………………………………………………………………….

Automobilclub KS e.V. auf einen Blick
Der KS e.V. ist mit rund 600.000 Mitgliedern der drittgrößte Automobilclub in Deutschland. Mit
seinen Töchtern AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG und KS Versicherungs-AG bietet er
eine umfassende Palette an Club- und Versicherungsleistungen, von der Wildschadenbeihilfe
über  den  KS-Notfall-Service  bis  hin  zu  preiswerten  Rechtsschutz-  und  Schutzbriefver-
sicherungen,  die  aufgrund  von  Leistung  und  Preis  viele  Rankings  in  den  letzten  Jahren
gewonnen  haben.  In  der  Münchner  Zentrale  und  in  acht  Bezirksdirektionen  sind  rund  180
Mitarbeiter beschäftigt. Der Jahresumsatz der KS-Gruppe liegt bei zirka 115 Millionen Euro. Der
Vertrieb erfolgt über 10.000 unabhängige Makler und Mehrfachagenten.
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